
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merkblatt  

 

 

Sonderbewilligungspflicht Pflanzenschutz 

Vorgehen im Gemüsebau 2024 
 
 

Mit der Direktzahlungsverordung (DZV) ab 2023 ist die Anwendung von Pflan-
zenschutzmittel mit erhöhtem Risikopotenzial für Gewässer im ÖLN verboten (s. 

Tabelle 1). Dazu zählen u.a. auch alle Mittel innerhalb der Wirkstoffgruppe der 
Pyrethroide. Für den Gemüsebau sind jedoch Ausnahmen vom Anwendungsver-
bot im ÖLN vorgesehen, welche durch eine Sonderbewilligung erwirkt werden 
können. 
 
Für die in Anhang 1 Ziffer 6.1.2 DZV genannten Fälle ist keine Sonderbewilligung 
erforderlich (s. Tabelle 2), diese sind vom Verbot ausgenommen. 
 
Sonderbewilligungen für insektizide Wirkstoffe gemäss Ziffer 6.1.1 Anhang 1 
DZV können erteilt werden, 
 

 wenn die geltende Bekämpfungsschwelle gemäss Ziffer 1.9 (Agroscope 
Merkblätter Nr. 5/2014 und Nr. 123/2020 sowie "Schadschwellen im 
Deutschschweizer Gemüsebau", Teil 1 Kohlgewächse, Version April 
2013) überschritten wird (s. online Publikation Arenenberg → Beratung 
Gemüsebau), 
 

 oder die Monitoringdaten der Kantone und/oder Agroscope eine Gefähr-
dung der Kultur anzeigen (falls keine Bekämpfungsschwelle vorhanden 
ist), 

 
 oder der Antragsteller, z.B. mittels Foto, das Vorhandensein des Schäd-

lings bzw. Schadsymptome nachweist (falls keine Bekämpfungsschwelle 
vorhanden ist) 
 

 und kein gleichwertiges Ersatzprodukt mit tieferem Risikopotenzial vorhan-
den und die Kultur tatsächlich noch gefährdet ist, 

 
 in bestimmten Fällen: wenn vorher nachweislich ein im ÖLN zugelassenes 

PSM mit geringerem Risikopotential oder ein Nützling eingesetzt wurde 
und die Wirkung ungenügend war (s. Tabelle 3). 
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Tabelle 1: Im ÖLN verbotene Wirkstoffe 
 

 
 
Im ÖLN verbotene 

Wirkstoffe 

Produkt (Beispiele) Sonderbewilligung 

in gerechtfertigten 

Fällen möglich?  

alpha-Cypermethrin Fastac Perlen ja  

Cypermethrin Cypermethrin S, Cypermethrin ja  

Deltamethrin Aligator, Decis Protech, Deltaphar ja 

Etofenprox Blocker ja 

lambda-Cyhalothrin Karate Zeon, Tak 50 EG, Ravane, Techno 10 CS ja 

Metazachlor Butisan S, Devrinol Plus, Bredola,  nur für Knoblauch 

möglich 

S-Metalochlor Dual Gold In Ausnahmefällen 

möglich im Rahmen 

der Erdmandelgras-

bekämpfung 

Terbuthylazine Gardo Gold nein 
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Wie muss ich vorgehen? 
 
 
Der Entscheidungsbaum (s. Abbildung 1) hilft Ihnen, welchen Weg Sie bei wel-
cher Indikation einschlagen sollten. 
 
Für die Kantone Thurgau und Schaffhausen ist der Pflanzenschutzdienst am Are-
nenberg zuständig für die Erteilung von Sonderbewilligungen im Gemüsebau. 
Um eine möglichst effiziente Antragsstellung zu ermöglichen erfolgt diese aus-
schliesslich über AGATE, LAWIS Farm (mobile) oder die kantonale Datenerhe-
bung (PC). (Vorgehen s. ab Seite 8). 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 

 Der Wohnsitzkanton des Antragsstellers ist zuständig für einzelbetriebli-
che Sonderbewilligungen, auch für bewirtschaftete Flächen ausserhalb 
des Kantons. 
 

 Die Sonderbewilligung wird pro Parzelle/Bewirtschaftungseinheit, Kultur 
und Schädling für die gesamte Dauer der Kultur (also für alle Sätze der 
gleichen Kultur bis zur ersten Bodenbearbeitung auf der gleichen Parzelle) 
im betreffenden Jahr erteilt. 

 
 Wurde Ihrem Antrag zugestimmt, erhalten Sie eine Bestätigung als .pdf, 

welche im AGATE abgelegt wird und der Nachweispflicht dient. 
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Abbildung 1: Entscheidungsbaum für den Antrag einer Sonderbewilligung (SoBe) 
im Gemüsebau 
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Tabelle 2: Anhang 1 Ziffer 6.1.2 DZV, Indikationen die von der Sonderbewilli-
gungspflicht ausgenommen sind. 
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Tabelle 3: Für die Bekämpfung von folgenden Schaderregern wird nur eine Son-
derbewilligung erteilt, wenn vorher nachweislich ein im ÖLN erlaubter Nützling o-
der Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden ist und die Wirkung ungenügend 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Fortsetzung nächste Seite] 
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[Fortsetzung Tabelle 3] 
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Ablauf der Antragsstellung via AGATE 
 
 
Abbildung 2: Einwahl via AGATE ins LAWISfarm (mobile) oder in die kant. Da-

tenerhebung (PC) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Abbildung 3: LAWISfarm Menü (rechts unten, rot markiert) 
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Abbildung 4: zu beantragende Fläche und Button für Sonderbewilligung anwäh-

len. Antrag von oben nach unten bearbeiten. Unbedingt die Hinweise beachten - 
diese variieren je nach Schädling! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 Abbildung 5: zu jeder ausgewählten Fläche die zu behandelnde Fläche, Kultur, 

Schaderreger, Kulturstadium, Bekämfungsschwelle, Pflanzenschutzmittel und 

Begründung angeben. 
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Abbildung 6: Beim Pflanzenschutzmittel ist der Wirkstoff anzugeben. Bei der Be-

gründung ist anzugeben ob vorgängig ein Mittel mit geringerem Risikopotential 
eingesetzt wurde und die Wirkung desselben. In jedem Fall ist ein Foto des Be-
falls anzufügen. In den Metadaten des Fotos muss Standort und Aufnahmedatum 

ersichtlich sein. Hierfür müssen diese in den Einstellungen Ihres Mobilgerätes 
(Standort/GPS, Datum) eingeschaltet sein. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Abbildung 7: Unter "meine Anträge" sind die eingereichten Anträge mit dem je-

weiligen Status einsehbar. 
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Abbildungen 8 und 9: PC-Ansicht der Übersicht und Eingabemaske 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


